
Das 1992 in Kraft ge-
tretene Gesetz zur
Betreuung Volljähri-
ger, welches das alte
Vormundschafts-
recht ersetzen soll,
gilt als Meilenstein
in der Sozialgesetz-
gebung. Ausdrück-
lich soll es das Selbst-
bestimmungsrecht
des Betreuten unter-

stützen und den Betreuer verpflichten,
den Willen und die Wünsche des Betreu-
ten nicht nur zu achten, sondern diese
auch gegenüber Dritten durchzusetzen.
Die Geschäftsfähigkeit und das Wahlrecht
sollten dadurch nicht eingeschränkt sein.
Der Betreuer ist bei all seinen Entschei-
dungen und Tätigkeiten verpflichtet, al-
lein dem Wohle des Betreuten zu dienen.
Eingerichtet sollte eine Betreuung nur
nach dem Erforderlichkeitsprinzip wer-
den und nur für die Aufgabenkreise, die
der Betroffene aufgrund einer psychischen
Krankheit oder einer körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung selbst
nicht mehr regeln kann. Endlich sollte die
bloße Verwaltung von bis zu 200 Men-
schen – „Mündel“, wie es das alte Vor-
mundschaftsrecht zuließ – und deren völ-
lige Entrechtung ein Ende haben. Sinnvol-
lerweise erfolgte die Umbenennung der
Vormundschaftsgerichte in Betreuungs-
gerichte – allerdings erst 2009.
Liest man das Gesetz und hört man sich
manche Vorträge und Diskussionen zum
Betreuungsrecht auf Fachtagungen und
Kongressen an, so entsteht der Eindruck,
dass dieses geachtet wird, alle Beteiligten
sich danach richten und es zum Segen für
die Betreuten ist. Mag dies auch in der
überwiegenden Zahl der Betreuungen so
sein, so wäre man blauäugig, wenn man
die zunehmende Anzahl von Beschwer-
den über den Missbrauch dieses Gesetzes
nicht ernst nähme [1]. So gehen z.B. beim
Notruf- und Krisentelefon der „Bonner
Initiative gegen Gewalt im Alter – Han-

deln statt Misshandeln e.V.“ seit Jahren
zahlreiche Beschwerden von Betroffenen
und deren Angehörigen, aber auch von
Betreuern, ein, die sich über die Willkür
der Umgangsweise mit dem Betreuungs-
gesetz und der Schädigung von Betreuten
beklagen. Diese Beschwerden richten sich
gegen Betreuer, Ärzte, Richter, Kliniken
und Heime. Mögliche Kontrollinstanzen
scheinen zu versagen. Gab es auch seit
1992 mehrere Veränderungen im Betreu-
ungsgesetz, so besteht der Eindruck, dass
ein durchaus soziales Gesetz zunehmend
in ein ökonomisches verändert wurde,
welches eher nach pekuniärem, struktu-
rellem und Sicherheitsdenken ausgerich-
tet ist als nach humanitärem. Zahlreiche
Schilderungen, die auch durch Schriftstü-
cke und Beteiligte belegt werden können,
führen zu dem Schluss, dass nach dem
Prinzip „Was nicht sein kann, auch nicht
sein darf“ Gesetzesbrüche ignoriert, tole-
riert und verharmlost werden. Zum Bei-
spiel alte Menschen fühlen sich oft ent-
rechtet und ihrer Würde beraubt. Die
sehr weiche und zu rasch gestellte Diag-
nose „Demenz“, die im medizinischen
Gutachten häufig unzureichend belegt
wird, wird vom Betroffen nur zu oft als
„Entmenschlichung“ empfunden [2]. Ver-
misst wird oft der Arzt, der Fürsprecher
eines Patienten sein sollte („nihilnocere“).
Die am Betreuungsverfahren Beteiligten
setzen sich oft unzureichend mit den
Konsequenzen für den Betroffenen, die
daraus entstehen können, auseinander.
Nicht umsonst ist der nicht ausrottbare
Fachjargon, dass eine Person „unter“ Be-
treuung steht. Sprachlich wird ausge-
drückt, was real geschieht: eine Entmün-
digung der betreffenden Person. Verdeut-
licht wir damit, dass der Betreute „nichts
mehr zu sagen hat“ oder wie der Spiegel
schreibt „Als Depperte abgestempelt“
werden [3].
Schon der Begriff „Betreuung“ birgt sehr
widersprüchliche Assoziationen. Ist auch
der Zusatz „rechtliche“ Betreuung hilf-
reich, so ändert dies wenig am Vorver-
ständnis der Betroffenen. Viele Betroffene

haben Angst vor allem, was mit dem Ge-
richt zu tun hat. Sie fühlen sich „ange-
klagt“ und wissen nicht warum. Eine Sen-
sibilität hierzu im Vorfeld würde manches
erleichtern.
Leider muss ein Richter die Angehörigen
des Betroffenen beim Verfahren nicht an-
hören. Es bleibt in seinem Ermessen, ob er
dies tut. Ist auch vom Gesetz her vorgege-
ben, dass ein Volljähriger eine Person zum
Betreuer vorschlagen kann und diesem
Vorschlag zu entsprechen ist, so wird dies
eingeschränkt durch dieweiche Formulie-
rung „wenn es demWohl des Volljährigen
nicht zuwiderläuft“. Was das Wohl des
Betroffenen ist, bleibt letztendlich im Er-
messensspielraum des Richters. Doch:
Kann er sich wirklich in die Lage des Be-
troffenen hineinversetzen? Nimmt er
sich diese Zeit?
Heißt es auch im §1897 Abs.1 BGB, dass
ein Betreuer „persönlich“ die rechtlichen
Angelegenheiten des Betreuten vorneh-
men soll, so ist dessen Auslegung in der
Praxis sehr unterschiedlich. Hinzu
kommt, dass der Betreute meist von einer
psychosozialen Unterstützung ausgeht
und nicht ausreichend darüber informiert
ist, dass dies nicht Aufgabe eines Betreu-
ers ist. Für manchen Betreuer, der seine
Aufgaben ernst nimmt, ist es schwer, mit
der dafür vorgesehenen Honorierung
klarzukommen. Es erstaunt nicht, dass
seit dem 2. BtÄndG im Jahr 2005 die An-
zahl der persönlichen Kontakte der Be-
treuer gesunken ist. So bleibt es nicht
aus, dass manche Betreuer über 80 Be-
treuungen haben. Leider gibt es keine
zentrale Stelle, in welcher alle Betreuun-
gen eines Betreuers aufgelistet sind. Die
jeweilige Betreuungsbehörde hat so nur
den Überblick darüber, wie viele Betreu-
ungen ein Betreuer in ihrer zuständigen
Region hat.
Keiner hat sich bei Einführung des Betreu-
ungsrechts vorstellen können, dass die
Anzahl der Betreuungen so fulminant
steigen würde, wie dies der Fall ist. Im
Jahr 2000 gab es bereits über 0,9 Mio.,
2011 über 1,3 Mio. betreute Personen.
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Noch stellen Ehrenamtliche (meist Ange-
hörige) den größten Anteil der Betreuer
(62,2%) [4]. Ihr Anteil sinkt aber von Jahr
zu Jahr und der Anteil der Berufsbetreuer,
insbesondere der der Rechtsanwälte,
steigt dementsprechend. Eine bedenkli-
che Entwicklung! Gibt es auch zahlreiche
Hinweise, dass ein Teil der Betreuungen
nicht erforderlich wären – manche schät-
zen bis zu 1/3 – so ist eine der Hauptursa-
chen das zunehmende Sicherheitsbedürf-
nis und übertriebene Rechtsempfinden
von Kliniken, Pflegeheimen und Behör-
den. Sie wollen „abgesichert sein“, kein fi-
nanzielles Risiko eingehen und ihre Ver-
antwortung dem Richter überlassen. Es
ist makaber, wenn ein Arzt mit dem Hin-
weis auf seine „Schweigepflicht“ einer
Ehefrau, die 40 Jahre mit dem Kranken
verheiratet ist und deren Familienbande
intakt sind, die Auskunft über die Erkran-
kung des Ehemanns verweigert. Manche
Betreuung wird nur deshalb eingerichtet!
Welches Menschenbild hat der Gesetz-
geber, wenn er die Familie so unter „Ge-
neralverdacht“ stellt? Was ist aber dabei
ärztliches Handeln? Ist der Arzt auch dem
Gesetz und der der ärztlichen Kunst ver-
pflichtet, so steht der Patient im Mittel-
punkt seiner Bemühungen. Mit ihm und
nicht über ihn zu entscheiden! Dies be-
darf oft mehr Zivilcourage, Verantwor-
tung und Menschlichkeit als reine juristi-
sche Spitzfindigkeiten.
Bewegungseinschränkende Maßnahmen
sowie eine Zwangsmedikation dürfen nur
mit Genehmigung eines Richters durchge-
führt werden. Sind auch die gesetzlichen
Hürden zu dessen Genehmigung hoch, so

zeigt die Praxis, wenn „alle einig sind“
(Arzt, Pflegepersonal, Betreuer, Richter
u.a.), dass es „mit Recht“ immer noch re-
lativ leicht ist, diese zu erhalten. Nicht ak-
zeptierbar ist, dass der Anteil der richter-
lich nichtgenehmigten Maßnahmen z.B.
in Pflegeheimen bei 11% liegt [5]. Beleg-
bar ist, dass es z.B. ausreichende Alterna-
tiven zu Fixierungen („Fesselungen“) gibt
und auch eine medikamentöse Zwangs-
maßnahme in der Regel nicht der ärztli-
chen und pflegerischen Kunst entspricht.
Zu unterschiedlich sind hierzu z.B. auch
die Angaben der Einrichtungen und Re-
gionen als dass man diese als zwingend
notwendig erachten könnte [6].
Alternativ wird heute vorgeschlagen,
möglichst frühzeitig eine Vorsorgevoll-
macht auszustellen. Hierzu gibt es Infor-
mationsstellen, Broschüren und Formula-
re. Natürlich sindmit der Ausstellung Risi-
ken verbunden, die es abzuwägen gilt.
Doch die Einmischung staatlicher Stellen
und Fremder könnte verhindert werden.
Der Psychiater hat im Umgang mit dem
Betreuungsrecht eine wichtige medizini-
sche und ethische Aufgabe. Er soll „Anwalt
des Patienten“ sein, nicht der Institutio-
nen oder anderer Dritter. Er soll sich über
die Konsequenzen für jeden einzelnen
Menschen, dessen Betreuung er anregt
oder als Gutachter [2, 7] wirkt, klar sein.
Jeder Mensch ist einzigartig und hat eige-
ne Bedürfnisse, Wünsche, seine ureigene
Biografie und sein soziales Umfeld. Diese
dürfen nicht in einer Diagnose münden
und in der Betreuung untergehen. Der
Arzt entscheidet mit, ob eine Betreuung
Fluch oder Segen ist.
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Sie haben eine eigene Meinung zu diesem
Thema? Dann schreiben Sie uns an:
psychiat-praxis@thieme.de!
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